
Lohnbuchhaltung KW 14 

Anfechtbarkeit von unter den Pfändungsgrenzen liegenden Lohnzahlungen des Arbeitgebers 

Eine objektive Gläubigerbenachteiligung im Sinne des § 1 des Anfechtungsgesetzes (AnfG) 

liegt vor, wenn der vom Arbeitgeber auf ein geliehenes Konto überwiesene Lohn des Schuld-

ners unterhalb der Pfändungsgrenzen des § 850c ZPO liegt, denn der Pfändungsschutz reicht 

nur bis zur Auszahlung des Arbeitseinkommens auf ein Konto. Eine objektive Gläubiger-

benachteiligung im Sinne des § 1 AnfG liegt ebenfalls vor, wenn der Schuldner die 

Möglichkeit hatte, ein Pfändungsschutzkonto nach § 850k ZPO einzurichten, dieses aber 

unterlassen hat und das Geld stattdessen auf ein geliehenes Konto überweisen lässt (BFH, 

Urteil v. 21.11.2023 - VII R 11/20; veröffentlicht am 21.3.2024). Hintergrund: Gemäß § 1 

AnfG können Rechtshandlungen eines Schuldners, die seine Gläubiger benachteiligen, 

außerhalb des Insolvenzverfahrens angefochten werden. Nach § 191 Abs. 1 Satz 1 und 2 AO 

erfolgt die Anfechtung wegen Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis außerhalb des 

Insolvenzverfahrens durch Duldungsbescheid, soweit sie nicht im Wege der Einrede (§ 9 

AnfG) geltend zu machen ist. 


